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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Federführung: 

FB Finanzen 

 

 
Sachbearbeitung: 

Klinger, Jens 

 

 

 

 

VORL.NR. 063/24 
 

 

 

 
Datum: 

21.02.2024 

 
Beratungsfolge Sitzungsdatu

m 

Sitzungsart 

Wirtschaftsausschuss 12.03.2024 NICHT ÖFFENTLICH 

Gemeinderat 20.03.2024 ÖFFENTLICH 

  
Betreff: Feststellung Jahresabschluss 2022 
Bezug SEK:  

 
Bezug:   
Anlagen: 1 - Feststellungsbeschluss 

2 - Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 

 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 

Dem als Anlage 1 beigefügten Feststellungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2022 sowie der Übersicht 

über die Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (Anlage 2) wird zugestimmt. 

 
 

Sachverhalt/Begründung: 

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 kann nunmehr erfolgen, nachdem die örtliche Prüfung 

durch den Fachbereich Revision abgeschlossen ist. Auf den Schlussbericht des Fachbereichs Revision 

wird Bezug genommen. 

 

Es entspricht einer langjährigen Übung des Fachbereichs Finanzen, die Abschlussergebnisse eines 

Haushaltsjahres dem Gemeinderat unmittelbar nach Fertigung des Jahresabschlusses, also bereits vor 

Abschluss der örtlichen Rechnungsprüfung, durch Vorlage eines schriftlichen Berichts zur Kenntnis zu 

bringen. Dieses Verfahren hat sich als zweckmäßig erwiesen, da die örtliche Prüfung durch den 

Fachbereich Revision und die Erledigung etwaiger Beanstandungen erfahrungsgemäß längere Zeit in 

Anspruch nehmen und so die Rechnungsergebnisse durch eine spätere Bekanntgabe an Interesse 

verlieren würden. 

 

Mit dem Bericht vom 19.09.2023 (Vorl. Nr. 223/23) hat der Fachbereich Finanzen dem WA die 

Ergebnisse der Jahresrechnung 2022 ausführlich dargelegt. Nach dem Schlussbericht des Fachbereichs 

Revision hat sich an den seinerzeit vorgetragenen Ergebnissen durch die Prüfung nichts geändert. 
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Der Jahresabschluss des Fachbereichs Finanzen für das Haushaltsjahr 2022 ist nach der Feststellung 

durch den Gemeinderat an sieben Tagen öffentlich auszulegen; der Beschluss über die Feststellung ist 

ortsüblich bekannt zu machen (§ 95 b  Abs. 2 GemO). 

 

 
Unterschriften: 
 
 
 
Harald Kistler 
 

 
 
 
 
Jens Klinger 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 

 Ja  Nein Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:       EUR 

Ebene: Haushaltsplan 

Teilhaushalt        Produktgruppe        

ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart       

FinHH: Ein-/Auszahlungsart       

Investitionsmaßnahmen       

Deckung  Ja 

 Nein, Deckung durch       

Ebene: Kontierung (intern) 

Konsumtiv Investiv 

Kostenstelle Kostenart Auftrag Sachkonto Auftrag 

                              

 

Klimatische Auswirkung (THG-Emissionen)? 

   KlimaCheck hat bereits stattgefunden in Vorl.Nr.       

 

- - 

Stark negative 

Klimawirkung 

 

- 

Negative 

Klimawirkung 

 

o 

Keine oder geringe 

Klimawirkung 

 

+ 

Positive 

Klimawirkung 

 

+ + 

Stark positive 

Klimawirkung 

Begründung: 

      

Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen): 

      

 

 
 

Verteiler:  

14, 20 
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  NOTIZEN 
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